
BcBAUUNGSPTAN
'AM MüHIBACH' - W¡lDoRF

- Fossung vom 25. Juni 2013 -

D. TrxTucHE F¡srsETzuNG
Die Gemeinde Ehekirchen erlösst oufgrund der $$ 2,9 und l0 des Bougeselzbuches (BouGB) in
des Art. 8l der Boyerischen Bouordnung (BoyBO), der Bounulzungsverordnung (BouNVO), der
Plonzeichenverordnung (PlonzV) und des Arl. 23 der Gemeindeordnung für den Freistoot Boyern
(GO) folgenden:

B¡¡ruuNcsptAN'AM MüHtgncH', WETDoRF
ols Sotzung

Beslondlelle:
A = Plonzeichnung, M = l/1.0@
B - Festsetzung durch Plonzeichen
C = Hinweise durch Plonzeichen
D = Textliche Festsetzung
E - Hirtweise durch Text
F - Verfohrensvermerke
G = Begründung
H = Umwellbericht

I lnholt des Bebouungsplones
Für den Geltungsbereich des Bebouungsplones 'Am Mühlboch', Weidorf, gilt die vom Beroten-
den lngenieur Dipl.-lng.(FH) Mortin Köser, Buch, ousgeorbeitete Bebouungsplonzeichnung in
der Fossung vom 25. Juni 2013 die zusommen mit den nochstehenden Festselzungen den Be-
bouungsplon bilden.

2 Art der boullchen Nutzung
Dos mit'WA' bezeichnete Gebiet wird ols ollgemeines Wohngebiet im Sinne des $ 4 Bounul-
zungsverordnung (BouNVO) festgestelll. Ausnohmen noch $ 4 Abs.3 BoUNVO sind nícht
zulössig

3 Mqß der boulichen Nulzung

3.1 ZohlderVollgeschoße
II Zulössig sind ols Höchstgrenze zvtei Vollgeschoße

Grundflöchenzohl
Grundflöchenzohl GRZ

Geschossflöchenzohl
Geschossflöchenzohl GF¿

Wohnelnheiten
zulössig sind mox. ? Wohneinheiten je Eínzelhous
Ausnohmsweise können eine 3. Wohneinheit oder Eínliegerwohnung zugelossen
werden. Wohnflöche dieser Einliegerwohnung dorf ó0 m" nícht überschreiÌen.
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4 Bouweise

4.1 Es sind nur Einzelhöuser zulössig.

4.2 lm Bougebiet gilt díe offene Bouweise.

4,3 Houptgeböude, Gorogen und Nebenonlogen sínd nur innerholb der Bougrenzen
zulössí9.

4.4 lm Dochgeschoß von Grenzbouten (Grenzgorogen) sind Aufentholtsröume zulössig,
soweit der BrondschuÞ gesichert ist (obweichende Bouweise im Sínne von $ 22 Abs.

. 4 BouNVO).

5 Bouliche Geslollung

5.1 Döcher

5.1.'l Bei Bouweise I + D-sindzulössig:
- gleichgeneigte Sotteldöcher mit mittigem Firsl. Dochneigung 35o bis 48"
- gleichgeneigte versetzte Pultdöcher, Dochneigung 25" bis 35", Versotz der Pult-
döcher mox. 1,50 m

5.1.2 Bei Bouweise ll
- gleichgeneigte Sottel- und Wolmdöcher mil einer Dochneigung von 18" bís 30o

5.1.3 Dochgouben sind im Rohmen der Dochgoubensolzung der Gemeinde Ehekirchen
zulössig.

5.1.4 Bei nochborlich beídseitiger Grenzbebouung sind die Gorogen profilgerecht ouszu-
führen und in der Gestoltung oufeinonder obzustimmen. Höhenversölze sind hierbei' in notwendigem Umfong zulössig.

5.1.5 Für die Dochdeckung sind notunole bis rotbroune. sowie onthrozitforbene kleinformo-
tige Dochsleine zulössig.

5.2 Außenwönde

5.2.1 Zulössig sind, neben verputzen Außenwönden ouch Holzwönde, jedoch keine Rund-
blöcke und fingerorlige durchdringende Überblottungen in der Fossode.

6 Höhen der Geböude

ó.1 Die Oberkonte des Erdgeschossrohfußbodens dorf mox. 30 cm über der Erschlíe-
ßungsstroße liegen (Stroßenoberkonte).

6.2

6.2.1

Wondhöhe

beiBouweíse l+ D
Moximole Wondhöhe = 4,O m
Bezugshöhe ist die Erschließungsstroße

6.2.2 beiBouweise ll

Moximole Wondhöhe = ó,5 m
Bezugshöhe ist die Erschließungsstroße.
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7 Gorogen und Nebengeböude

7.1 Gorogenvorplötze
Gorogen müssen mit ihren zur Stroße gerichteten Einfohrtstoren mindesfens
5.0 m hinter der Grundslücksgrenzezur Erschließungsslroße liegen. Der Stouroum
(2 Stellplötze) mit mindestens 5,0 m Tiefe dorf nichl eingefriedet werden.

7.2 Kellergorogen
Kellergorogen sind, soweit sie Abfohrfsrompen erfordern, nicht zulössig.

7.3 Die Wondhöhen der Gorogen dúrfen bis zu 3,0 m im Millel betrogen (Bezugshöhe
ist Erschließungsslroße).

7.4 Grenzgeböude bzw. Grenzgorogen sínd mil dem First rechtwinklíg oder porollel zur
Grenze zu enichten.

Einfiiedungen
Zur Einfriedung der Grundstücke sind Zöune mit einer Höhe von moximol
und eínem stroßenseiligem Sockelvon mox.25 cm zulössig.
Nicht on der Stroßenseile onliegende Zöune sind nur sockellos zulössig.
Mouern sind nicht zulössig.

1,20 m

Stellplötze

9.1 Je Wohneinheil sind 2 Slellplölze (Gorogen werden milgezöhlt, Gorogenvorplötze
nicht)zu enichten.

9.2 Zur Befestigung der Grundstückszufohren und der Slellplölze sind nur wosserdurch-
lössige Belöge zulössig.

l0 Grünordnung

l0.l PrivoteGrünflöchen
Die nichl überbouboren Grundstücksflöchen sind ols Freiflöchen noch londschofts-
görtnerischen Gesichtspunkten zu geslolten. Je 300 m" ongefongene Grundstücks-

. flöche ist ein Boum gemöß Pflonzenliste I zu pflonzen.

10.2 ÖffentlicheGrünflöchen

Stroßenroum

Entlong der Erschließungsstroße sind Loubböume gem. Pflonzenliste 2 im plonlich dorge-
stelllen Umfong zu pflonzen. Die unversiegelte Boumscheibe dorf eine Mindestgröße von ó
m2 nicht unterschreiten. lnnerholb der stroßenbegleitenden Grünflöchen ist die Einordnung
eines Mulden- und Rigolensystems zulössig. welches dos onfollende Oberflöchenwosser
oufnimmt und den Rückholte- und Versickerungsbereichen in den öffentlichen Grünflö-
chen zuführt.

Oie ptonlicn festgesetzten öffenllichen Grünflöchen sind ouf ó5 %ihrer¡eweílígen Lönge mit
einer zweíreihigen Hecke ous Ströuchernzu bepflonzen. Hiezu sind Ströucher gem. Pflon-
zenliste 3 in einem Pflonzobstond von 1,5 m x 1,5 m zu pflonzen. Böume noch Pflonzenlisfe
4 sind im plonlich festgesetzten Umfong in die Pflonzungen einzubringen.
Am Südrond des Geltungsbéreichs sind in Abstimmung mít den Erfordernissen der Ver-
kehrssicherheit (Sichtdreieck) insgesomt B Böume gemöß Pflonzenliste 2 ols stroßenbe-
gleitende Boumreihe zu pflonzen. Die sonstigen Teilbereiche der Grünflöchen, die nicht mit
Gehölzen bepflonzl bzw. noch besonderen londschoftspflegerischen Gesichtspunkten ge-
stoltet werden, sind zu einer Extensivwiese zu entwickeln.
Soweit erforderlich íst für die Enlwicklung der Extensivwíese die Ansoot einer slond-
orlgemößen, kröuteneichen Soolgutmischung vozunehmen.
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öffenftche Gl{ffiäcfre / tvloßnchrnen am Scfr.dz a,r Pfleqe urd Ed\,liddJnq von Boden, t ,lqtu urd Loncl
sCroft:

lnnerholb der öffentlichen Grünflöchen om Nordrond des Gellungsbereichs eíne gewös-
selökologische Aufwertung des Grobens durchzuführen.
Diese Flöche ist ols ökologísche Ausgleichsflöche'Al' 12.669 m2) vorgesehen.
Beider Umgestoltung des Gewösserloufs ist ouf eine unregelmößiges Gewösserprofil mit
hoher Vorionz hinsichtlich Gewösserbreite und -tiefe zu ochten. Hiezu sind obschnitts-
weise dos Gewösserprofil oberholb der Mittelwosserlinie oufuuweiten und die Uferbö-
schungen obzuflochen. Die Moßnohmen sind so ouszuführen, doss die Wosserführung bei
Miltelwosser weiterhin hinreichend gewöhrleislet bleibt. Neophytischer Pflonzenoufwuchs
(lnd. Springkroul u.o.) ist vor Somenreife durch geeignete Moßnohmen wirksom zu beseiti-
gen. Dies ist bei Bedorf zu wiederholen. Am Ufer des umgeslolteten Gewössers sind in Ab-
stimmung mit den Erforderníssen der Gewösserunterholtung mindestens drei Gruppen von
jeweils míndestens drei Böumen gemöB Pflonzenliste 4zu pflonzen. lnnerholb der öffenllí-
chen Grünflöche ist eín wechselfeuchter Muldenkomplex mit flochen Böschungszonen
noturnoh ouszubilden. Die Mulden sind zur Aufnohme von unverschmutzlem Nieder-
schlogswosser, dos im Bereich der öffentlichen Verkehrsflöchen onfölll, zu nulzen. Stellen-
weise ist die Entwicklung von Röhrícht durch lnitiolpflonzungen in der Wosserwechselzone
zu fördern.
An mind. 3 Stellen sind die Versickermulden so tief ouszubilden, doss sie zumindesT zeitwei-
lig.Wosser führen. Dorüber hinous ist on geeigneter Stelle ein mind. 50 m' großes noturno-
hes Amphibienkleingewösser onzulegen, dos permonent Wosser führt.
lm Umgriff der Versickerungsonlogen sind Gehölze gemöß Pflonzenlisten 3 bzw. 4 im plon-
lich festgesetzten Umfong zu pflonzen.
lm Oslteilder Moßnohmenflöche ist ein co. ó00 m2 großer Bereich ols Obstwiese zu entwi-
ckeln. Hiezu sind mindeslens ó regionoltypische, robuste ObstHochstömme oder Wild-
obsl-Hochstömme zu verwenden (Mindestpflonzquolitöt: Hochstomm, STU l0-12 cm).
Pflegeeingriffe im Bereich der Sichermulden sind nur bei Bedorf durchzuführen. Ansonsten
soll die notürliche Vegetotionsentwicklung zugelossen werden, um die optimole Funktion
der Flöchen hinsichtlich Retenlion und Reinigung des Wossers sowie ols nolurnoher Lebens-
roum sichezustellen.
Die Bereiche der öffentlichen Grünflöchen, die nicht noch oben stehenden Fesiselzungen
mít Gehölzen bepflonzt bzvt. in besonderer Weise gestoltet werden sollen, sind zu einer Ex-
tensivwiese zu entwickeln.
Soweít erforderlich isl für die Entwicklung der Extensivwiesen die Ansoot einer stondorlge-
mößen, kröuteneichen Regio-Sootgutmischung vozunehmen.
Die Wiesenflöchen sind extensiv, d.h. l-2moljöhrlich zu pflegen. Als frühester Schnitlzeit-
punkt ist der 01.07. zu wöhlen. Kleine. jöhrlich wechselnde Broche-lnseln bis zu 157" der
Flöthe sind über den Winter zu belossen. Dos Schnittgut isf ous den Flöchen obzufohren
und fochgerecht zu entsorgen. Alternotiv zur Mohd konn eine exlensive Beweidung mit
onschließendem Söuberungsschnitt erfolgen.
Die Verbuschung der Tümpel ist durch periodisches Freischneiden olle 2 - 3 Johre ztt ver-
meiden.

ll fflonzmoßnohmen
Die feslgeselzlen Pflonzmoßnohmen sind spölestens in der Pflonzperiode noch Abschluss
der Bouorbeilen durchzuführen. Die unlen stehenden Pflonzquolítöten dürfen nicht unter-
schritten werden.
Die zu pflonzenden Böume und Ströucher sowie die zugehörigen Vegetotionsflöchen müs-
sen gepflegt und erhollen werden; obgöngige Pflonzen sind spötestens in der folgenden
Pflonzperiode zu ersefzen.
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fflonzenlisle 1

Böume für privole Grünflöchen (Arlenouswohl)
Böume: 2 x verpflonù; mil Bollen, Stommumfong l0 -12 cm

Acer compestre
Acer plotonoides
Aesculus corneo u. hippocostonum
Corpinus betulus
Prunus ovium
Sorbus oucuporio
Tilio cordoto
Obstböume (Apfel, Birne, Kirsche,
Zwetschge, Wolnuss)

Acer compeslre
Corpinus betulus
Prunus ovium
Tílio cordoto

Cornus mos
Corylus ovellono
Frongulo olnus
Ligustrum vulgore
Lonicero rylosteum
Prunus podus
Rhomnus cothorÌicus
Roso orvensis
Roso conino
Solix ourito
Viburnum lontono
Viburnum opulus

Acer plotonoides
Acer compestre
Betulo pendulo
Corpinus betulus
Fogus sylvotico
Juglons regío
Molus silvestris
Prunus ovium
Pyrus pyroster
Quercus robur

Feldohorn
Spilzohorn (in Art und Sorte)
Kostonie (in Art und Sorte)
Weißbuche, Hoinbuche
Vogelkirsche (in Art und Sorte)
Eberesche
Winterlinde (in Art und Sorte)
ols Hochstomm
(ousnohmsweise ols Holbstomm zulössig)

Feldohorn
Hoinbuche
Vogelkirsche (Art und Sorte)
Winterlinde

Kornelkirsche
Hosel
Foulboum
Liguster
Heckenkirsche
Troubenkirsche
Kreuzdorn
Feldrose
Hundsrose
Ohrweide (nur om Nordrond)
Wolliger Schneeboll
Gem. Schneeboll

Spilzohorn
Feldohorn
Höngebirke
Weißbuche, Hoinbuche
Rotbuche
Wolnuss
Holzopfel
Vogelkirsche
Holzbirne
Stieleiche

Pflqnzenlisle 2

Böume für Stroßenroum
Böume: 3 x verpflonzt, mit Drohtbollen, Stommumfong '14 -l ó cm

Pflqnzenlisle 3
Ströucher fúr öffenfliche Grünflöchen (Arfenouswohl)
Ströucher: 5 bis 7 Triebe. 2 x verpflonzt, Höhe ó0 bis 100 cm;
Heister 2xv 125-150 cm

fflonzenlisle 4
Böume für öffentliche Grünflöchen
Böume:3 x verpflonzt; miI Bollen, Stommumfong l2-14 cm

5BP 381/l I - Fossuns 25. Juni æ13



B¡n¡tNo¡n lNc¡ttrun - Drel.-lNc.(FH) MenrN KÄsrn - lNorNleun¡üno rún B¡uw¡sr¡¡
RATNERSTRAßE15^,- 866768ucH, - re1.084391487 - rtx.08435-ló50 - FMAIL:KAEsER-MAffitN@T-oNuNr.o¡

12 lmmissionsschutz

l2.l Sûdliche Pozellen Nr. I und 2

ì2.ì.1 Es ist für Schlof- und Kindezimmer mit Fenstern on der Süd-, West- und Ostfossode
mindestens ein zusötzliches Fenster zur Belüflung on einer onderen Fossode erfor-
derlich, oder es isl eine oktive Belüftung einzubouen.

l2.l .2 An der SÜdfossode sind die Anforderungen noch DIN 4109 ,,schollschufz im
Hochbou, Anforderungen und Nochweise", vom November ì989 enlsprechend
des Lörmpegelbereiches lV zu erfüllen.
An der West- und Ostfossode sind die Anforderungen noch DIN 4,l09, Schollschulz
ím Hochbou, Anforderungen und Nochweise", vom November lg89 entsprechend
des Lörmpegelbereiches lll zu erfúllen.

12.2 Pozellen 3 und 4
Es ist für schlof- und Kindezimmer mit Fenstern on der süd- und westfossode
mindestens ein zusötzliches Fenster zur Belüftung on einer onderen Fossode
erforderlich, oder es ist eine oktive Belüftung einzubouen.

12.3 Allgemein
Aktive Belüftungen können enlfollen, wenn Röume mit Wintergörten, Loggios
oder onderen Puffenöumgen vor den Lörmimmissionen geschützt werden
(Verbesserung mindestens l5 dB(A). Diese Puffenöume müssen so ousgestottel
sein, doss sie zur Nulzung ols Schlof- oder Kindezimmer nicht geeignet sind.
Die der Plonung zugrunde liegenden Vorschriften (2. B. DIN 4109) können bei
der Gemeinde Ehekirchen, Bouomt, eingesehen werden.

l3 Niederschlogswosser

Unverschmutztes Niederschlogswosser von Döchern und befestigten Flöchen isl,
soweit es nícht ols Brouchwosser genulzl wtrd, ouf den Bougrundstücken zu ver-
sickern.

14 Ge¡öndeverönderungen

14.1 Verönderungen des notürlichen Gelöndes durch Aufschütlungen und
Abgrobungen sind ouf den zur Einfügung der Geböude nolwendigem
Umfong zu beschrönken.

14.2 Stützmouern bis mox.50 cm Höhe in Beton / Notursteinen bzw. Polisoden-
form von der Gorogenvorderkonfe bis zur Erschließungsstroße sind bei
höngigem Gelönde zulössig und im Bouplon dozuslellen.
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E. Hinweise durch Texl

L Durch die Bewirtschoftung der ongrenzenden londwirtschoftlichen Betriebe und Flöchen-
können zeitweise Lörm- und Geruchsbelöstigungen, sowie Stoubemissionen ouftreten.

2. Die Housonschlusskobel der e-on enden in Wondnischen oder in o. p. Housonschlusskösten
im Keller, on der der Slroßenseite zugewondten Houswond unter Berücksichtigung der bou-
lichen Gegebenheit. Die Verteilerschrönke werden zur Gewöhrleisfung der Verkehrssicher-
heit in die Zöune integriert, d. h. ouf privotgrund geseizt.

3. Bodendenkmöler, die bei der Verwirklichung von Bouvorhoben zutoge kommen, unterlie-
gen der Meldepflicht noch Art.8 DSchG (Denkmolschutzgesetz).

4. Schicht- und Grundwosseroustritfe sind nicht ouszuschließen. Keller sollten wosserdicht ous-
gefÜhrt werden. Alle Bouvorhoben sind on die öffentliche Entwösserungsonloge und on die
öffentliche Wosserversorgung onzuschließen.

5. Sollten im Bereich des Bebouungsplons Altlostenverdochtsflöchen, ein konkreter Al¡osten-
verdocht oder sonstige Untergrundverunreinigungen bekonnt werden, sind diese im Einver-
nehmen mit dem Wosserwirtschoftsomt lngolstodt zu erkunden, obzugrenzen und ggf. zu
sonieren.

ó. Regenwosseronlogen
- Der lnhober von Anlogen, die zur Entnohme oder Abgobe von Wosser beslimmt sind,
dos nicht die Quolitöl von Wosser für den menschlichen Gebrouch hot und die im Hous-
holt zusötzlich zu den Wosserversorgungsonlogen im Sinne des g 3 Nr. 2 instolliert werden,
hot diese bei lnbefriebnohme der zustöndigen Behörde onzuze-igen.

7. Wosserwirtschoft
- Tog- und sonstiges Abwosser dorf nicht ouf Stroßengrund obgeleitet werden.
- Niederschlogswosser von Dochflöchen ist ouf dem þweiligeÀ Grundstück zu versickern.
Wenn die Bodenbeschoffenheit dies nicht zulösst, ist dies nochzuweisen.

- Housdrönogen dÜrfen on den Abwosserkonol nicht ongeschlossen werden.
- Eine Versiegelung der Gelöndeoberflöche ist gemöß Bãkonntmochung im MABL Nr.

l0/1985'Erhollung der Versickerföhigkeit von Flöchen'soweit wie mögich zu vermeiden.

B. Sonnenkollektoren und photovoltoikonlogen
- (2.8. ouf den Döchern) sind zulössig.
Die Verwendung regenerotiver Energien bzw. ein sporsomer und rotioneller Umgong mil
Energie und der Einsotz besonders effizienler Energieezeugnis- und Verbrouchstechnolo-
gien ist erwünscht.

9. Mit Schollemissionen ous Verkehr von der südlichen Kreisstroße ND B und ous dem wesfli-
chen Gewerbe (Verpockungsbetrieb 'Sperl') ist zu rechnen. Siotionöre technische Geröte
(wie Klimo-/LÜftungsgeröte, Luft-Wörme-Pumpen, Blockheizkroftgeröte und dgl.) sind so zu
erichten, doss insbesondere die im Allgemeinen Wohngebiel zulössigen Noch¡mmissions-
richtwerte von 40 dB (l ) nicht überschritten werden.

ì0. Versorgungsonlogen
Es isi vorgesehen, dos Bougebiet mit einer zentrolen Flüssigkeitsgosonloge zu versorgen.
Anschluss- oder Nutzungszwong besteht jedoch nichl.

I l. Boubeontrogungen ist ein Höhenplon ols Bestondteil des Bouo beizufügen

Ehekirchen. den
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